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(54) VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES HÖRSYSTEMS MIT EINEM HÖRINSTRUMENT

(57) Die Erfindung nennt ein Verfahren zum Betrieb
eines Hörsystems (40), welches ein Hörinstrument (20)
umfasst, wobei anhand wenigstens eines ersten Sensors
(42, 44) des Hörsystems (40) eine für einen Träger des
Hörsystems (40) auftretende unmittelbare Gefahrsitua-
tion (46), insbesondere im Straßenverkehr, erkannt wird,
und wobei durch einen elektroakustischen Ausgangs-
wandler (32) des Hörinstruments (20) ein Schallsignal
(50) an ein Gehör des Trägers ausgegeben wird, welches
dazu geeignet ist, beim Träger eine akustische Schreck-
reaktion auszulösen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines Hörsystems, welches ein Hörinstrument umfasst,
wobei anhand wenigstens eines ersten Sensors des Hör-
systems eine für einen Träger des Hörsystems auftre-
tende unmittelbare Gefahrsituation, insbesondere im
Straßenverkehr, erkannt wird. Die Erfindung betrifft wei-
ter ein entsprechendes Hörsystem, und ein Hörinstru-
ment eines solchen Hörsystems.
[0002] Gefährliche Situationen im Alltag eines Men-
schen, insbesondere im Straßenverkehr, entstehen oft
innerhalb von wenigen Sekunden oder gar Sekunden-
bruchteilen. Tragbare Geräte wie z.B. Hörgeräte im en-
geren Sinn (also dediziert zur Versorgung einer Hör-
schwäche ihres Trägers), oder Hörinstrumente im wei-
teren Sinn (also auch Ohrstöpsel-artige Kopfhörer mit
primärer Unterhaltungsfunktion) oder allgemein sog.
"hearables", Smartwatches, Smartphones, Fitness-Arm-
bänder oder allgemein sog. "wearables" werden mit im-
mer umfassenderer Sensorik und immer weiteren Funk-
tionen ausgestattet, welche ein fortschreitendes, immer
zuverlässigeres Erkennen eines Auftretens einer sol-
chen Gefahrsituation für einen Träger eines solchen Ge-
rätes ermöglichen. Dabei ist davon auszugehen, dass in
Zukunft die genannte Entwicklung infolge weiterer Mini-
aturisierung insbesondere der betreffenden Sensoren
und einer steigenden Sensibilität sowie infolge der Wich-
tigkeit für die Sicherheit von Personen weiter fortschrei-
ten wird, und tragbare Geräte über eine immer umfas-
sendere Gefahrerkennung verfügen werden.
[0003] Hierbei ist insbesondere eine unmittelbare
Warnfunktion für den Träger von Bedeutung, bei welcher
der Träger bspw. über eine automatische Ansage oder
auch einen Warnton mittels eines Lautsprechers eines
Hörinstruments vor der Gefahr gewarnt wird.
[0004] Ein Problem ergibt sich jedoch hierbei aus dem
menschlichen Reaktionsweg: Wird eine Ansage ausge-
geben, z.B. "Vorsicht, links!", so muss der Träger diese
Ansage zunächst immer noch kognitiv verstehen und
verarbeiten, ehe er eine entsprechende Maßnahme er-
greifen kann. Auch bei einem reinen Warnton, z.B. einem
Piep-Signal, muss der Träger zum einen den Warnton
als solchen erkennen, d.h., er muss das Piep-Signal ei-
ner unmittelbar für seine Unversehrtheit und/oder Sicher-
heit drohenden Gefahr zuordnen, und anschließend - da
das Piep-Signal ja unspezifisch ist - auch noch die rich-
tige Maßnahme treffen. In beiden genannten Fällen liegt
die Zeit von der Erkennung der unmittelbaren Gefahrsi-
tuation durch entsprechend eingerichtete Sensoren ei-
nes tragbaren Gerätes bis hin zu einer erfolgenden mo-
torischen Reaktion des Trägers bei 1,5 s oder mehr. Be-
denkt man, dass ein Kraftfahrzeug (KFZ) mit 30 km/h in
1,5 s mehr als 10 m zurücklegt, kann diese Reaktionszeit
zur Abwehr bestimmter Gefahrsituationen bereits deut-
lich zu langsam sein.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren für den Betrieb eines tragbaren Gerä-

tes anzugeben, mittels dessen für einen Träger des be-
sagten Gerätes eine besonders schnelle und effektive
Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahrsituation,
insbesondere im Straßenverkehr, möglich ist. Der Erfin-
dung liegt weiter die Aufgabe zugrunde, ein entsprechen-
des tragbares Gerät anzugeben, mittels dessen die ge-
nannte Abwehr der für den Träger auftretenden Gefahr-
situation möglich ist.
[0006] Die erstgenannte Aufgabe wird erfindungsge-
mäß gelöst durch ein Verfahren zum Betrieb eines Hör-
systems, welches ein Hörinstrument umfasst, wobei an-
hand wenigstens eines ersten Sensors des Hörsystems
eine für einen Träger des Hörsystems auftretende un-
mittelbare Gefahrsituation, insbesondere im Straßenver-
kehr, erkannt wird, und wobei durch einen elektroakus-
tischen Ausgangswandler des Hörinstruments ein
Schallsignal an ein Gehör des Trägers ausgegeben wird,
welches dazu geeignet ist, beim Träger eine akustische
Schreckreaktion (ASR) auszulösen. Vorteilhafte und teils
für sich gesehen erfinderische Ausgestaltungen sind Ge-
genstand der Unteransprüche und der nachfolgenden
Beschreibung.
[0007] Die zweitgenannte Aufgabe wird erfindungsge-
mäß gelöst durch ein Hörinstrument mit einem elektroa-
kustischen Ausgangswandler, wobei das Hörinstrument
dazu eingerichtet ist, eine für einen Träger des Hörinst-
ruments, insbesondere im Straßenverkehr, auftretende
unmittelbare Gefahrsituation, zu registrieren, und wobei
der elektroakustische Ausgangswandler dazu eingerich-
tet ist, auf eine registrierte unmittelbare Gefahrsituation
hin ein Schallsignal an ein Gehör des Trägers auszuge-
ben, welches dazu geeignet ist, beim Träger eine ASR
auszulösen.
[0008] Das erfindungsgemäße Hörinstrument teilt die
Vorzüge des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Be-
trieb eines Hörsystems mit einem entsprechenden Hö-
rinstrument. Die für das Verfahren und für seine Weiter-
bildungen angegebenen Vorteile können dabei sinnge-
mäß auf das Hörinstrument übertragen werden.
[0009] Unter einer für einen Träger des Hörsystems
auftretenden unmittelbaren Gefahrsituation ist insbeson-
dere eine bevorstehende Kollision im Straßenverkehr mit
einem weiteren Verkehrsteilnehmer umfasst, insbeson-
dere einem Fahrrad oder einem KFZ. Es kann jedoch
auch eine bevorstehende Kollision mit einem Hindernis
(Begrenzungsanlage o.ä.) umfasst sein; ebenso kann
ein bevorstehendes Betreten einer Fahrbahn umfasst
sein. Ein Vorgang ist hierbei insbesondere als "bevorste-
hend" anzusehen, wenn er sich ohne eine Änderung ei-
ner bestehenden Bewegung des Trägers mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit ereignen wird, und
sich also nach dem im Normalfall erwartbaren Verlauf
der Dinge ereignen würde, wenn der Träger keine ent-
sprechende Bewegungsänderung vornehmen wird.
[0010] Die Erkennung der unmittelbaren Gefahrsitua-
tion kann dabei insbesondere anhand eines oder meh-
rerer Mikrofone als erstem Sensor erfolgen, wobei aus
einem Umgebungsschall durch das bzw. die Mikrofone
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jeweils ein entsprechendes Eingangssignal erzeugt wird.
Eine frequenzbandweise Verarbeitung des bzw. der Ein-
gangssignale erlaubt dann, ein Hupen eines Kraftfahr-
zeugs oder auch ein Motorengeräusch zu erfassen. Im
Fall mehrerer Mikrofone kann dabei mittels Richtmikro-
fonie auch eine Richtung des Kraftfahrzeugs bestimmt
werden, sowie - durch trigonometrische Positionsbestim-
mung bei einem binauralen Hörinstrument mit zwei loka-
len Geräten und entsprechender zeitlicher Auflösung -
eine Trajektorie.
[0011] Bei Kraftfahrzeugen mit Elektromotor, welche
insbesondere für den Stadtverkehr (in welchem auch bei
Hybridfahrzeugen der Elektromotor meist Vorrang vor ei-
nem Verbrennungsmotor findet) zunehmend Verbrei-
tung finden, emittieren die Komponenten der Leistungs-
elektronik (v.a. Umrichter, Bremsen und Antriebsspulen)
bei Fahren Geräusche im Ultraschallbereich (ab ca. 19
kHz). Ein Eingangssignal des Hörinstrumentes kann auf
diese Geräusche hin in o.g. Art analysiert werden, um
eine unmittelbare Gefahrsituation zu erkennen.
[0012] Für Kraftfahrzeuge, welche in ihre Umgebung
ein RF- bzw. Funksignal abgeben, kann als erster Sensor
eine Kommunikationseinrichtung wie z.B. eine Antenne
verwendet werden, welche die von einem Kraftfahrzeug
ausgegebenen o.g. Signale erfassen kann.
[0013] Das Hörsystem kann dabei zusätzlich zum Hö-
rinstrument auch ein Hilfsgerät wie z.B. ein Smartphone
oder eine Smartwatch o.ä. umfassen, welches mit dem
Hörinstrument datentechnisch verbindbar ist. Bevorzugt
weist das Hilfsgerät den wenigstens einen Sensor zur
Erkennung der unmittelbaren Gefahrsituation für den
Träger auf, sodass vom Hilfsgerät eine entsprechende
Information an das Hörinstrument zur Ausgabe des
Schallsignals übermittelt wird. Vorzugsweise ist im Be-
trieb eines solchen Hörsystems das Hilfsgerät dauerhaft
mit dem Hörinstrument verbunden, z.B. über Bluetooth
o.ä., sodass kein Zeitverlust durch einen Verbindungs-
aufbau erfolgt, wenn durch das Hilfsgerät die unmittel-
bare Gefahrsituation für den Träger erkannt wird.
[0014] Als ein Hörinstrument ist hierbei generell jed-
wede Vorrichtung umfasst, welche dazu eingerichtet ist,
aus einem elektrischen Signal - welches auch durch ein
internes Signal der Vorrichtung gegeben sein kann - ein
Schallsignal zu erzeugen und einem Gehör eines Trä-
gers dieser Vorrichtung zuzuführen, also insbesondere
ein Kopfhörer (z.B. als "Earplug"), ein Headset, eine Da-
tenbrille mit Lautsprecher, ein Hörgerät im engeren Sinne
(also zur Versorgung einer Hörschwäche des Trägers),
etc. Als elektroakustischer Ausgangswandler ist dabei
jedwede Vorrichtung umfasst, welche dazu vorgesehen
und eingerichtet ist, ein elektrisches Signal in ein ent-
sprechendes Schallsignal umzuwandeln, wobei Span-
nungs- und/oder Stromschwankungen im elektrischen
Signal in entsprechende Amplitudenschwankungen des
Schallsignals umgesetzt werden, also insbesondere ein
Lautsprecher, ein sog. Balanced Metal Case Receiver,
aber auch ein Knochenleithörer.
[0015] Das Schallsignal ist dabei derart zu erzeugen,

dass es infolge seiner akustischen Eigenschaften, also
insbesondere infolge des hohen Schallpegels, sowie ggf.
infolge spektraler und zeitlicher Eigenschaften, dazu ge-
eignet ist, bei einem Menschen eine ASR (engl.: "acous-
tic startle reflex") hervorzurufen. Das Schallsignal wird
dann durch den elektroakustischen Ausgangswandler
entsprechend dieser Vorgabe erzeugt, und dem Gehör
- also insbesondere dem Trommelfell - des Empfängers
zugeführt, indem z.B. das Hörinstrument für ein Tragen
teilweise in den Gehörgang einzuführen ist, und die Aus-
gabe des Schallsignals in den Gehörgang erfolgt.
[0016] Übliche akustische Warnungen wie z.B. Ansa-
gen oder auch unspezifische Warntöne werden meist
durch einen Lautsprecher o.ä. mit einem Schallpegel
ausgegeben, welcher zwar einerseits zu einer klar ver-
nehmbaren Lautstärke beim Empfänger führt. Jedoch
wird dabei andererseits stets auf eine akustische Unbe-
denklichkeit des Schallpegels geachtet. Insbesondere
wird dabei üblicherweise vermieden, die üblichen Werte
der Unbehaglichkeitsschwelle zu überschreiten, ober-
halb derer ein Schall als unangenehm wahrgenommen
wird, um den Empfänger nicht unnötig einer akustischen
Belästigung auszusetzen, und auch, um die kognitive
Verarbeitung der Warnung nicht durch eine solche akus-
tische Belästigung zu beeinträchtigen. Zudem kann so
sichergestellt werden, dass der Abstand zu gesundheit-
lich bedenklichen Schallpegeln ausreichend groß bleibt.
[0017] Das vorliegende Verfahren nutzt jedoch die
ASR dahingehend, dass durch die ASR der Weg vom
Gehör zur muskulären Steuerung im Gehirn "abgekürzt"
wird, ohne dass bei dieser "Abkürzung" eine kognitive
Verarbeitung im Sinne einer bewussten oder unterbe-
wussten Analyse des Schallsignals erfolgt. Eine solche
erfolgt weiterhin dennoch über den üblichen Weg der
Hörbahn, ist jedoch für die ASR nicht relevant. Zeitauf-
wendige Verarbeitungsschritte im Gehirn werden dabei
schlicht eingespart, wodurch die körperliche Reaktion bei
einer ASR wesentlich schneller erfolgen kann, nämlich
in einer Größenordnung von lediglich 6 bis 10 ms, im
Gegensatz zu den 1000 bis 1500 ms, welche für eine
Reaktion bei kognitiver Verarbeitung von konventionel-
len Warnungen erforderlich sind.
[0018] Die ASR beinhaltet ein schnelles Zusammen-
zucken von somatischen Muskeln aufgrund eines plötz-
lichen, unangenehm lauten akustischen Stimulus, wel-
ches nicht bewusst unterbunden werden kann. Die bio-
motorische Konsequenz einer ASR ist dabei, dass der
Träger des Hörsystems dazu veranlasst wird, seine Be-
wegung abzubrechen, und insbesondere stehen zu blei-
ben, wodurch eine drohende Kollision mit einem KFZ,
oder auch ein Betreten einer stark befahrenen Straße,
wirksam abgewendet wird. Überdies führt der ASR zu
einer Versteifung der Muskulatur insbesondere des Na-
ckens und des Torso, sodass der Körper selbst für den
Fall, dass eine Kollision z.B. mit einem Fahrradfahrer
nicht mehr gänzlich vermieden werden kann, durch die
erhöhte Anspannung besser gegen Verletzungen der
Muskulatur und/oder der Knochen geschützt wird. Au-
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ßerdem wird durch den ASR die Aufmerksamkeit des
Trägers erhöht, sodass nach Abbruch der Bewegung ei-
ne bewusste Analyse der Umgebung erfolgt, was dem
Träger erlaubt, sich durch Ausweichbewegungen zu-
sätzlich in Sicherheit zu bringen, etwa in komplexen Un-
fallsituationen.
[0019] Üblicherweise erfolgt die kognitive Verarbei-
tung einer akustischen Information, wie sie auch in einem
konventionellen Warnton oder einer Ansage bestehen
kann, zunächst durch eine Weitergabe des akustischen
Stimulus, welcher durch die Information gegeben ist, von
den Nervenzellen des Corti-Organs in der Hörschnecke
über den Hörnerv zu den Hörkernen im Markhirn, und
von dort über Mittelhirn und den Thalamus im Zwischen-
hirn bis zum auditiven Cortex in der Großhirnrinde.
[0020] Im auditiven Cortex erfolgt eine kognitive Be-
wertung des akustischen Stimulus, wobei im Fall, dass
anhand des akustischen Stimulus eine Gefahrsituation
erkannt wird, ein entsprechender Bewegungsimpuls an
die betreffende Muskulatur ausgegeben wird. Ein derar-
tiger Bewegungsimpuls wird über die sog. Pyramiden-
bahn durch die Brücke (lat. "Pons") und das Markhirn
zum Rückenmark übertragen, wodurch letztendlich die
durch den Bewegungsimpuls angesprochenen Muskeln
angesteuert werden. Vom akustischen Stimulus durch
den Warnton oder -hinweis bis hin zu einer entsprechen-
den Reaktionsbewegung vergehen dabei üblicherweise
1000 bis 1500 ms, was oftmals gerade im Straßenver-
kehr schon zu lang für ein Vermeiden einer plötzlich auf-
tretenden Gefahrsituation sein kann.
[0021] Die ASR, welcher sich das vorgeschlagene
Verfahren zunutze macht, ist anhand von Figur 1 be-
schrieben. Figur 1 zeigt auf der rechten Bildseite sche-
matisch drei von rostral nach caudal untereinander dar-
gestellte, transversale Schnittebenen E1, E2, E3 durch
ein menschliches Nervensystem 1, und auf der linken
Bildseite die zugehörige Lage der Schnittebenen E1, E2,
E3 im Nervensystem 1, von welchem lediglich der Hirn-
stamm 2 und der Ansatz des Rückenmarks 4 dargestellt
sind
[0022] Die Schnittebene E1 verläuft dabei durch die
Brücke, die Schnittebene E2 durch das Markhirn, und
die Schnittebene E3 durch das obere Rückenmark 4. Die
lateralen Richtungen L, sowie die dorsale und ventrale
Richtung D bzw. V für die Querschnitte sind durch ent-
sprechende Pfeile angegeben.
[0023] Ein lautes Schallsignal 6 trifft auf ein Trommel-
fell (nicht dargestellt), wodurch in einer Hörschnecke 8
(Cochlea) Nervenimpulse 10 erzeugt und mit einer mitt-
leren Latenzzeit von ca. 2,2 ms an cochleäre Wurzelneu-
ronen CRN weitergegeben werden. Die Nervenimpulse
10 werden ihrerseits von den cochleären Wurzelneuro-
nen CRN mit einer mittleren Latenzzeit von ca. 5,2 ms
an Riesenneuronen 12 des kaudalen (insbesondere ven-
trokaudalen) Retikularkerns der Brücke PnC projiziert.
Während dabei an den Riesenneuronen 12 auch andere
Informationen von anderen Kernen (lat. "Nuclei"; nicht
dargestellt) der sog. Hörbahn eingehen, weist die besag-

te Verbindung von den cochleären Wurzelneuronen
CRN zu den Riesenneuronen 12 des kaudalen Retiku-
larkerns der Brücke PnC die kürzeste Latenz. Durch die
Riesenneuronen 12 werden anschließend direkt Moto-
neuronen 14 im Rückenmark 4 angesteuert, welche ih-
rerseits unmittelbar eine Muskelbewegung im Muskel M
auslösen.
[0024] Insgesamt kann somit eine Latenzzeit von ca.
6 bis 10 ms vom Eingang des Schallsignals am Trom-
melfell bis zur motorischen Reaktion erreicht werden. Der
Grund hierfür ist, dass bei einer ASR ein zusätzlicher
Weg ergänzend zur Hörbahn bereitgestellt wird, in wel-
chem sämtliche neuronalen Ebenen oberhalb der Brücke
- also Mittelhirn, Thalamus im Zwischenhirn und auditiver
Cortex im Großhirn - sowie die dort ablaufenden Prozes-
se (also insbesondere die vergleichsweise langsamen
Prozesse der Großhirnrinde) schlicht übergangen wer-
den.
[0025] Bevorzugt wird das Schallsignal mit einem
Schallpegel von mindestens 80 dB, insbesondere min-
destens 95 dB, bevorzugt mehr als 100 dB, besonders
bevorzugt wenigstens 105 dB, und von höchstens 120
dB, bevorzugt höchstens 115 dB, erzeugt und dem Ge-
hör des Trägers zugeführt. Während neuronale Aktivität
in den besagten Riesenneuronen auch bereits Schallpe-
geln unterhalb von 80 dB beobachtet werden kann, ist
die Amplitude einer solchen Aktivität noch zu gering, um
sicher einen wirksamen ASR zur Gefahrabwehr zu er-
zeugen. Mit steigendem Schallpegel steigen auch die
Amplituden der neuronalen Aktivität, wobei die Sicher-
heitsüberlegungen, dass der Schallpuls möglichst sicher
zu einer Reaktionsbewegung bzw. einem Abbruch einer
laufenden Bewegungshandlung des Trägers führen soll
(also möglichst hierfür laut sein soll) abzuwägen sind ge-
gen die Gefahren einer Schädigung des Gehörs. Das
Schallsignal kann dabei als eine Art "Last Resort" ange-
sehen werden: Wenn eine Gefahrsituation erkannt wird,
welche eine potentielle Bedrohung für Leib und Leben
des Trägers darstellt, ist zur Abwehr der Gefahr in sol-
chen absoluten Ausnahmesituationen möglicherweise
ein moderates Risiko für das Gehör durch das laute
Schallsigna in Kauf zu nehmen.
[0026] Insbesondere ist hierbei für die Wahl des
Schallpegels ein individuelles Hörvermögen des Trägers
zu berücksichtigen, feststellbar z.B. anhand eines Audi-
ogramms. Weist der Träger über bestimmte Frequenz-
bereiche einen nennenswerten Hörverlust auf, welcher
konduktiver Art ist (also in der Schalleitung im Außen-
und/oder Mittelohr begründet ist), so kann der Schallpe-
gel für die betreffenden Frequenzen entsprechend höher
gewählt werden. Bei einem sensorineuralem Hörverlust,
also etwa infolge von Beschädigungen von Haarzellen
der Hörschnecke, ist hingegen darauf zu achten, dass
durch das Schallsignal möglichst keine weitere Beschä-
digung eintritt. Dies kann bspw. dadurch erreicht werden,
dass die Schallenergie auf diejenigen Frequenzbereiche
konzentriert wird, in welchen noch am besten gehört wird,
bzw. in welchen das Hörvermögen (messbar etwa durch
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eine Hörschwelle oder vergleichbare Lautheitskurven)
eine vorgegebene Untergrenze noch überschreitet, so-
dass der Schallpegel insgesamt nicht so hoch angesetzt
werden muss, und entsprechend die Haarzellen für Fre-
quenzbereiche, in welchen bereits ein merklicher senso-
rineuraler Hörverlust vorliegt, geschont werden.
[0027] Günstigerweise wird dabei das Schallsignal we-
nigstens über einen Frequenzbereich des hörbaren
Spektrums als ein weißes Rauschen oder als ein rosa
Rauschen oder als ein rotes Rauschen ("Brownsches
Rauschen") in dem Frequenzbereich erzeugt wird. Der
Frequenzbereich kann z.B. aus dem Intervall von 200 Hz
bis 3000 Hz gewählt werden. Der Frequenzbereich kann
auch das ganze hörbare Spektrum abdecken. Durch die
genannten Formen des Rauschens wird einerseits die
Schallenergie des Schallsignals breiter verteilt, was für
das Gehör schonender ist. Andererseits ist die Erzeu-
gung eines breitbandigen Schallpulses mit dem entspre-
chenden hohen Schallpegel technisch leichter zu errei-
chen, als tonale Schallsignale mit vergleichbaren Schall-
pegeln. Zudem bergen weißes und rosa Rauschen - also
Rauschen mit spektraler Gleichverteilung der Frequen-
zen bzw. mit 1/f- oder 1/f2-Abhängigkeit - im Vergleich
zu anderen Formen des Rauschens (z.B. blaues oder
violettes) infolge der nicht zu hohen Schallenergien bei
hohen Frequenzen weniger Risiken für das Gehör. Ins-
besondere kann die spektrale Verteilung des Schallsig-
nals auch gegeben sein durch eine allgemeinere Funk-
tion der Art 1/fx mit x ∈ [-0.5, 2.5] für einen Frequenzbe-
reich, bzw. durch eine Funktion, die zwischen den beiden
Kurven 1/fx1 und 1/fx2 mit x1 = -0.5 und x2 = 2.5 verläuft.
[0028] Das Schallsignal wird dabei zweckmäßigerwei-
se als ein Schallpuls mit einer Länge von wenigstens 10
ms und höchstens 500 ms, bevorzugt mit einer Länge
von wenigstens 10 ms und höchstens 150 ms, besonders
bevorzugt mit einer Länge von wenigstens 10 ms und
höchstens 100 ms, weiter besonders bevorzugt mit einer
Länge von wenigstens 20 ms und höchstens 90 ms er-
zeugt. Die Begrenzung der Schallenergie auf einen kur-
zen Schallpuls der genannten Dauer erlaubt es, trotz ei-
nem wirksamen Hervorrufen einer ASR das Risiko für
das Gehör zu minimieren. Insbesondere kann hierbei die
Länge für den Schallpuls in Abhängigkeit vom Schallpe-
gel gewählt werden, sodass für einen Schallpegel von
wenigstens 110 dB bevorzugt eine Länge von höchstens
100 ms, bevorzugt höchstens 75 ms gewählt wird, für
einen Schallpegel zwischen 105 dB und 110 dB bevor-
zugt eine Länge zwischen 30 ms und 150 ms, besonders
bevorzugt zwischen 50 ms und 85 ms gewählt wird, für
einen Schallpegel zwischen 100 dB und 105 dB bevor-
zugt eine Länge zwischen 30 ms und 150 ms, besonders
bevorzugt zwischen 50 ms und 100 ms gewählt wird, und
für einen Schallpegel unter 100 dB bevorzugt eine Länge
von mindestens 50 ms gewählt wird. Hierbei kann ins-
besondere auch das Hörvermögen des Trägers berück-
sichtigt werden.
[0029] Günstigerweise erfolgt zwischen dem Erken-
nen der unmittelbaren Gefahrsituation und dem Erzeu-

gen des Schallsignals eine Pause mit einer Länge von
höchstens 500 ms, bevorzugt von höchstens 300 ms,
und weiter bevorzugt mit einer Länge von wenigstens 50
ms und besonders bevorzugt mit einer Länge von we-
nigstens 100 ms, wobei während der Pause durch das
Hörinstrument die Schallzufuhr an das betreffende Ge-
hör des Trägers minimiert wird. Dieses Minimieren kann
dabei durch ein Stummstellen des elektroakustischen
Ausgangswandlers oder durch eine aktive Rauschunter-
drückung ("Active Noice Cancelling") implementiert sein.
Infolge der Pause ohne akustischen Stimulus reagiert
das Nervensystem des Trägers besonders gut auf das
dann isolierte Schallsignal, was die Amplitude der neu-
ronalen Aktivität der ASR erhöht.
[0030] Bevorzugt wird nach dem Feststellen der un-
mittelbaren Gefahrsituation mittels eines zweiten Sen-
sors des Hörsystems, insbesondere eines Beschleuni-
gungssensors und/oder eines Gyroskops, eine Körper-
bewegung und/oder eine Kopfbewegung des Trägers er-
kannt, wobei anhand der erkannten Körperbewegung
bzw. der Kopfbewegung erkannt wird, ob eine Reakti-
onsbewegung des Trägers auf die unmittelbare Gefahr-
situation erfolgt ist, und im Fall der erfolgten Reaktions-
bewegung die Ausgabe des Schallsignals unterbunden
wird. Hierdurch kann die Ausgabe des Schallsignals zum
Hervorrufen der ASR auf diejenigen Fälle reduziert wer-
den, in welchen der Träger die unmittelbare Gefahrsitu-
ation nicht bereits von selbst erkannt hat.
[0031] Insbesondere kann anhand des ersten Sensors
eine für den Träger auftretende Gefahrsituation erkannt
werden, nach dem Feststellen der Gefahrsituation durch
den elektroakustischen Ausgangswandler zunächst ein
akustischer Warnhinweis zur Warnung des Trägers vor
der unmittelbaren Gefahrsituation ausgegeben werden,
und nach der Ausgabe des akustischen Warnhinweises
mittels eines bzw. des zweiten Sensors des Hörsystems,
insbesondere eines Beschleunigungssensors, eine Kör-
perbewegung und/oder eine Kopfbewegung des Trägers
erkannt werden, wobei anhand der erkannten Körperbe-
wegung bzw. der Kopfbewegung erkannt wird, ob eine
Reaktionsbewegung des Trägers auf den akustischen
Warnhinweis erfolgt ist. Das Schallsignal zur Auslösung
der ASR beim Träger wird nur im Fall ausgegeben, dass
eine Reaktionsbewegung auf den akustischen Warnhin-
weis ausbleibt, und dass die Gefahrsituation anhand des
ersten Sensors als eine unmittelbare Gefahrsituation für
den Träger festgestellt wird. Eine Gefahrsituation ist hier-
bei eine Situation, in welcher zumindest noch ausrei-
chend Reaktionszeit für den Träger vorliegt, dass dieser
durch eine aktive, bewusste Bewegung auf die Situation
reagieren kann, um eine potentielle Kollision zu verhin-
dern. Der Unterschied zwischen der Gefahrsituation und
der unmittelbaren Gefahrsituation besteht somit insbe-
sondere in der dem Träger zur Gefahrabwendung zur
Verfügung stehenden Zeit, welche im Fall der unmittel-
baren Gefahrsituation insbesondere die menschliche
Reaktionszeit unterschreiten kann.
[0032] Durch die für die Gefahrsituation vorgeschlage-
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ne Maßnahme kann ein potentielles Risiko für das Gehör
des Trägers weiter verringert werden, indem die Ausga-
be des Schallsignals zum Hervorrufen der ASR auf die-
jenigen Fälle reduziert wird, in welchen der Träger nicht
innerhalb einer vorgegebenen Reaktionszeit auf den
Warnhinweis zur Gefahrsituation reagiert.
[0033] Die unmittelbare Gefahrsituation wird bevor-
zugt mittels wenigstens eines ersten Sensors des Hörin-
struments erkannt. Insbesondere kann die unmittelbare
Gefahrsituation alternativ oder auch zusätzlich mittels
wenigstens eines ersten Sensors eines mit dem Hörins-
trument verbindbaren Hilfsgerätes wie z.B. eines Smart-
phones, einer Smartwatch, eines elektronischen Fitness-
trackers o.ä., oder auch zusätzlich zum ersten Sensor
des Hörinstruments mittels wenigstens eines weiteren
Sensors des Hilfsgerätes erkannt werden. In letzterem
Fall ist für eine erkannte unmittelbare Gefahrsituation ei-
ne entsprechende Information vom Hilfsgerät an das Hö-
rinstrument zu übermitteln, sodass die unmittelbare Ge-
fahrsituation entsprechend anhand der besagten Infor-
mation durch das Hörinstrument registriert wird.
[0034] Vorteilhafterweise wird nach der Ausgabe des
Schallsignals an den Träger ein erklärender Hinweis über
eine Anzeige, also z.B. über ein Display des oder eines
mit dem Hörinstrument verbindbaren Hilfsgerätes aus-
gegeben. Durch einen derartigen erklärenden Hinweis
können dem Träger Informationen angezeigt werden,
dass soeben ein Schallsignal infolge einer erkannten,
unmittelbaren Gefahrsituation ausgegeben wurde, so-
dass der Träger nicht von einer technischen Fehlfunktion
des Hörinstruments ausgeht.
[0035] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand von Zeichnungen näher erläutert.
Hierbei zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 drei Querschnittsebenen durch ein menschli-
ches Nervensystem und neuronale Verbindun-
gen zwischen den Ebenen, welche bei einer
ASR wirksam werden,

Fig. 2 in einem Blockschaltbild ein Hörsystem mit ei-
nem Hörgerät und einem Smartphone,

Fig. 3 in einem Blockdiagramm den Ablauf eines Ver-
fahrens für das Hörsystem nach Fig. 2, mittels
dessen ein Träger des Hörsystems in einer un-
mittelbaren Gefahrsituation geschützt werden
kann, und

Fig. 4 in einem Blockdiagramm einen alternativen Ab-
lauf zum Verfahren nach Fig. 3.

[0036] Einander entsprechende Teile und Größen sind
in allen Figuren jeweils mit denselben Bezugszeichen
versehen.
[0037] Figur 2 zeigt schematisch in einem Blockschalt-
bild ein Hörinstrument 20, welches vorliegend als ein
Hörgerät 22 zur Versorgung einer Hörschwäche eines

Trägers (nicht dargestellt) ausgestaltet ist. Das Hörinst-
rument 20 kann jedoch in einer alternativen, nicht ge-
zeigten Ausgestaltung auch durch ein anderes zur Er-
zeugung von Schallsignalen für einen Träger vorgese-
henes und eingerichtetes Gerät ohne eine spezifische
Korrektur von Hörschwächen gegeben sein. Das Hörge-
rät 22 weist vorliegend ein Mikrofon 24 auf, mittels des-
sen aus einem Umgebungsschall ein elektrisches Ein-
gangssignal 26 erzeugt wird, welches in einer Signalver-
arbeitungseinrichtung 28 gemäß den audiologischen An-
forderungen des Trägers verarbeitet und dabei insbe-
sondere frequenzbandweise verstärkt und ggf. kompri-
miert wird. Die Signalverarbeitungseinrichtung 28 er-
zeugt ein elektrisches Ausgangssignal 30, welches von
einem elektroakustischen Ausgangswandler 32, vorlie-
gend gegeben durch einen Lautsprecher 34, in ein Aus-
gangsschallsignal (nicht dargestellt) umgewandelt wird.
Das Hörgerät 22 ist hierbei vorliegend zu einer drahtlo-
sen Verbindung 35 (z.B. über Bluetooth) mit einem Hilfs-
gerät 36 eingerichtet, welches vorliegend als eine Smart-
watch 38 ausgestaltet ist. Als ein alternatives oder auch
zusätzliches Hilfsgerät (nicht dargestellt) kann ein Smart-
phone, ein Fitnesstracker o.ä. verwendet werden. Das
Hörinstrument 20 und das Hilfsgerät 36 bilden hierbei ein
Hörsystem 40, welches weiter unten noch näher be-
schrieben wird.
[0038] Die Smartwatch 38 weist einen ersten Sensor
42 auf, mittels dessen sich die Umgebung des Trägers
des Hörsystems 40 auf eine unmittelbare Gefahrsituation
hin analysieren lässt, also z.B. in der Form eines auf den
Träger zufahrendes KFZ, mit welchem für den Träger
also eine Kollision drohen kann. Auch das Hörgerät 22
kann einen solchen ersten Sensor 44 aufweisen, mittels
dessen eine drohende Kollision mit einem Fahrzeug oder
allgemeiner eine unmittelbare Gefahrsituation erkannt
werden kann, und welcher bevorzugt mit der Signalver-
arbeitungseinrichtung 28 verbunden ist. Wird eine solche
unmittelbare Gefahrsituation für den Träger erkannt, also
entweder mittels des ersten Sensors 42 der Smartwatch
38, oder auch mittels des ersten Sensors 44 des Hörge-
rätes 22, so wird durch den Lautsprecher 34 in noch zu
beschreibender Weise ein Schallsignal 50 ausgegeben,
welches dazu vorgesehen und durch einen entsprechen-
den Lautstärkepegel auch entsprechend dazu geeignet
ist, beim Träger des Hörinstruments 20 eine ASR her-
vorzurufen.
[0039] In Figur 3 ist schematisch in einem Blockdia-
gramm der Ablauf eines Verfahrens für das Hörsystem
40 nach Figur 2 dargestellt. In einem Schritt S1 wird mit-
tels des ersten Sensors 42 des Hilfsgerätes 36 eine un-
mittelbare Gefahrsituation 46 für den Träger erkannt. Das
Erkennen beinhaltet hierbei insbesondere eine Auswer-
tung eines Sensorsignals des ersten Sensors 42 auf ent-
sprechende, die unmittelbare Gefahrsituation 46 charak-
terisierende Merkmale hin. Das Hilfsgerät 36 übermittelt
auf das Erkennen der unmittelbaren Gefahrsituation 46
hin in einem Schritt S1a sofort eine entsprechende Infor-
mation 48 über die Verbindung 35 an das Hörinstrument
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20, wo anhand der Information 48 das Vorhandensein
der unmittelbaren Gefahrsituation 46 registriert wird. Die
Übertragung der Information 48 an das Hörinstrument
im Rahmen des Schrittes S1a kann dabei als praktisch
latenzfrei angenommen werden.
[0040] Daraufhin wird zunächst in einem Schritt S2 für
eine Pause 49 von ca. 300 ms die Schallexposition des-
jenigen Gehörs des Trägers unterbunden, welches vom
Hörinstrument 20 beschallt wird. Dies kann einerseits
durch ein einfaches Stummschalten des elektroakusti-
schen Ausgangswandlers 32 erfolgen, oder auch durch
eine ANC 49a, wenn die Umgebung einen hohen Lärm-
pegel aufweist. Die Pause 49, während derer die Schal-
lexposition des Gehörs in Schritt S2 aktiv oder passiv
unterbunden wird, kann auch kürzer (jedoch bevorzugt
mindestens 50 ms) oder länger (jedoch bevorzugt höchs-
tens 500 ms) andauern.
[0041] Im Anschluss an die Pause 49 erfolgt in einem
Schritt S3 sofort die Ausgabe eines Schallsignals 50
durch den elektroakustischen Ausgangswandler 32. Das
Schallsignal 50 ist vorliegend durch einen Schallpuls 51
mit einer Dauer von 75 ms und einen Schallpegel von 95
dB (SPL) gegeben, und weist bevorzugt ein Spektrum
eines weißen Rauschens oder eines rosa Rauschens
auf. Infolge des sehr hohen Schallpegels des Schallpul-
ses 51 wird beim Träger des Hörinstruments 20 eine ASR
hervorgerufen, wodurch der Träger binnen ca. 10 ms re-
agiert und seine aktuelle Bewegung abbricht.
[0042] In Figur 4 ist schematisch in einem Blockdia-
gramm der Ablauf eines Verfahrens dargestellt, welches
eine Alternative bzw. zusätzliche Ausgestaltung zum in
Figur 3 gezeigten bildet. Das Hörsystem 40 wird im Aus-
führungsbeispiel nach Figur 4 allein durch das Hörinst-
rument 20 gebildet, welches den ersten Sensor 44 auf-
weist. Wird in einem Schritt S0 anhand des ersten Sen-
sors 44 eine - nicht unmittelbare, sondern lediglich mög-
liche - Gefahrsituation 46a erkannt, so wird in einem
Schritt S01 zunächst ein akustischer Warnhinweis 52 zur
Warnung des Trägers vor der Gefahrsituation 46a aus-
gegeben. Der besagte akustische Warnhinweis 52 kann
dabei in einem kurzen Pfeifton oder auch einer Ansage
bestehen. Im Fall eines Pfeiftons liegt der Schallpegel
bevorzugt deutlich unterhalb von 80 dB.
[0043] Auf den Schritt S01 hin wird in einem Schritt
S02 während einer vorgegebenen, vorliegend nicht nä-
her bestimmten Zeitdauer in der Größenordnung von ca.
1 bis maximal 10 s mittels eines Beschleunigungs-
und/oder Bewegungssensors (nicht dargestellt) des Hö-
rinstruments 20 überprüft, ob der Träger auf den akusti-
schen Warnhinweis 52 reagiert und eine entsprechende
Bewegung zur Abwendung der Gefahrsituation 46a ini-
tiiert hat. Ist dies nicht der Fall, d.h., wird mittels des Be-
schleunigungs- und/oder Bewegungssensors keine Re-
aktionsbewegung des Trägers auf den akustischen
Warnhinweis 52 erkannt, so wird in einem Schritt S1,
analog zu Schritt S1 nach Figur 3, anhand des ersten
Sensors 44überprüft, die Gefahrsituation 46a inzwischen
in eine unmittelbare Gefahrsituation 46 übergegangen

ist. Ist dies der Fall, so erfolgt in einem Schritt S3 die
Ausgabe eines Schallpulses 51 mit denselben Eigen-
schaften wie der Schallpuls 51 nach Figur 3, welcher
beim Träger eine ASR hervorrufen soll, und entspre-
chend ausgestaltet ist. In der Zeit vor dem Schallpuls 51
kann zudem eine Pause 49 gemäß Schritt S2 nach Figur
3 erfolgen, in welcher die Schallzufuhr an das Gehör des
Trägers des Hörinstruments 20 passiv oder aktiv mini-
miert wird.
[0044] In einer weiteren, nicht dargestellten Alternative
des Verfahrens nach Figur 4 kann eine Reaktionsbewe-
gung des Trägers erfasst werden, welche auf einem selb-
ständigen Erkennen der unmittelbaren Gefahrsituation
46 beruht. Dies bedeutet, dass die unmittelbare Gefahr-
situation 46 erfasst wird, und anschließend überprüft
wird, ob eine selbständige Reaktionsbewegung (also ein
Abbrechen einer eingeschlagenen Bewegung oder eine
aktive Ausweichbewegung) erfolgt. Ist dies nicht der Fall,
so erfolgt die Ausgabe des Schallpulses, welcher beim
Träger eine ASR hervorrufen soll.
[0045] Die anhand von Figur 3 und Figur 4 dargestell-
ten Varianten des Verfahrens lassen sich, mutatis mutan-
dis, auch ohne weiteres für das jeweils andere Hörsys-
tem umsetzen. Die Alternative nach Figur 4 ist dabei bes-
ser geeignet für Situationen, in welchen bzgl. der Gefahr-
situation 46a noch ein minimaler Handlungsspielraum
besteht, sodass man sich ggf. erlauben kann, das Risiko
für das Gehör durch den Schallpuls 51 noch nicht sofort
in Kauf zu nehmen. Die Alternative nach Figur 3 ist hin-
gegen bevorzugt auf diejenigen Fälle anzuwenden, in
welchen ein solcher Handlungsspielraum nicht mehr be-
steht, und eine Kollision ohne eine entsprechende Be-
wegungsänderung oder wenigstens einen Bewegungs-
abbruch z.B. in Bruchteilen einer Sekunde zu erwarten
wäre. In diesem Fall ist das Risiko für das Gehör durch
den Schallpuls 51 geringer zu bewerten als das Risiko
für den Träger des Hörinstruments 20 durch eine Kolli-
sion mit einem KFZ. Insbesondere kann Schritt S3 mit
der Ausgabe des Schallpulses 51 auch sofort auf das
Erkennen bzw. Registrieren der unmittelbaren Gefahrsi-
tuation 46 im Schritt S1 (Variante nach Figur 4) bzw.
Schritt S1a (Variante nach Figur 3) erfolgen. In diesem
Fall entfällt insbesondere die Pause 47 nach Schritt S2
bzw. die Ausgabe des akustischen Warnhinweises 52
nach Schritt S01 und das anschließende Erfassen einer
Körperbewegung nach Schritt S02 (Variante nach Figur
4).
[0046] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0047]
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1 Nervensystem
2 Hirnstamm
4 (oberes) Rückenmark
6 Schallsignal
8 Hörschnecke (Cochlea)
10 Nervenimpulse
12 Riesenneuronen (im kaudalen Retikularkern der

Brücke)
14 Motoneuronen
20 Hörinstrument
22 Hörgerät
24 Mikrofon
26 (elektrisches) Eingangssignal
28 Signalverarbeitungseinrichtung
30 (elektrisches) Ausgangssignal
32 elektroakustischer Ausgangswandler
34 Lautsprecher
35 (drahtlose) Verbindung
36 Hilfsgerät
38 Smartwatch
40 Hörsystem
42 erster Sensor (des Hilfsgerätes)
44 erster Sensor (des Hörinstruments)
46 unmittelbare Gefahrsituation
48 Information
49 Pause
40a ANC
50 Schallsignal
51 Schallpuls
52 akustischer Warnhinweis

CRN cochleäre Wurzelneuronen
E1, E2, E3 Schnittebene
M Muskel

PnC kaudaler Retikularkern der Brücke
S0 - S02 Verfahrensschritte
S1 - S3 Verfahrensschritte
S1a Verfahrensschritt

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines Hörsystems (40), wel-
ches ein Hörinstrument (20) umfasst,

wobei anhand wenigstens eines ersten Sensors
(42, 44) des Hörsystems (40) eine für einen Trä-
ger des Hörsystems (40) auftretende unmittel-
bare Gefahrsituation (46) im Straßenverkehr er-
kannt wird, und
wobei durch einen elektroakustischen Aus-
gangswandler (32) des Hörinstruments (20) ein
Schallsignal (50) an ein Gehör des Trägers aus-
gegeben wird, welches dazu geeignet ist, beim
Träger eine akustische Schreckreaktion auszu-
lösen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei das Schallsignal (50) mit einem Schallpegel
von mindestens 80 dB, insbesondere mindestens 95
dB, und von höchstens 120 dB erzeugt und dem Ge-
hör des Trägers zugeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
wobei für den Schallpegel des Schallsignals (50) ein
individuelles Hörvermögen des Trägers berücksich-
tigt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,

wobei das Schallsignal (50) wenigstens über ei-
nen Frequenzbereich des hörbaren Spektrums
erzeugt wird, und
wobei das Schallsignal (50) in dem Frequenz-
bereich als ein weißes Rauschen oder als ein
rosa Rauschen oder als ein rotes Rauschen er-
zeugt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei das Schallsignal (50) als ein Schallpuls (51)
mit einer Länge von wenigstens 10 ms und höchs-
tens 500 ms erzeugt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei zwischen dem Erkennen der unmittelbaren
Gefahrsituation (46) und dem Erzeugen des Schall-
signals (50) eine Pause (47) mit einer Länge von
höchstens 500 ms erfolgt, während der durch das
Hörinstrument (20) die Schallzufuhr an das betref-
fende Gehör des Trägers minimiert wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,

wobei nach dem Feststellen der unmittelbaren
Gefahrsituation (46) mittels eines zweiten Sen-
sors des Hörsystems, insbesondere eines Be-
schleunigungssensors, eine Körperbewegung
und/oder eine Kopfbewegung des Trägers er-
kannt wird,
wobei anhand der erkannten Körperbewegung
bzw. der Kopfbewegung erkannt wird, ob eine
Reaktionsbewegung des Trägers auf die unmit-
telbare Gefahrsituation (46) erfolgt ist, und
wobei im Fall der erfolgten Reaktionsbewegung
die Ausgabe des Schallsignals (46) unterbun-
den wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,

wobei anhand des ersten Sensors (42, 44) eine
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für den Träger auftretende Gefahrsituation (46a)
erkannt wird,
wobei nach dem Feststellen der Gefahrsituation
(46a) durch den elektroakustischen Ausgangs-
wandler (32) zunächst ein akustischer Warnhin-
weis (52) zur Warnung des Trägers vor der Ge-
fahrsituation (46a) ausgegeben wird,
wobei nach der Ausgabe des akustischen Warn-
hinweises (52) mittels eines bzw. des zweiten
Sensors des Hörsystems, insbesondere eines
Beschleunigungssensors, eine Körperbewe-
gung und/oder eine Kopfbewegung des Trägers
erkannt wird,
wobei anhand der erkannten Körperbewegung
bzw. der Kopfbewegung erkannt wird, ob eine
Reaktionsbewegung des Trägers auf den akus-
tischen Warnhinweis (52) erfolgt ist, und
wobei das Schallsignal (50) zur Auslösung der
akustischen Schreckreaktion beim Träger nur
im Fall ausgegeben wird, dass eine Reaktions-
bewegung auf den akustischen Warnhinweis
(52) ausbleibt, und dass die Gefahrsituation
(46a) anhand des ersten Sensors (42, 44) als
eine unmittelbare Gefahrsituation (46) für den
Träger festgestellt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei die unmittelbare Gefahrsituation (46) mittels
wenigstens eines ersten Sensors (44) des Hörinst-
ruments (20) erkannt wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei die unmittelbare Gefahrsituation (46) mittels
wenigstens eines ersten Sensors (42) oder eines
weiteren Sensors eines mit dem Hörinstrument (20)
verbindbaren Hilfsgerätes (36) erkannt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei nach der Ausgabe des Schallsignals (50) an
den Träger ein erklärender Hinweis über eine Anzei-
ge des oder eines mit dem Hörinstrument (20) ver-
bindbaren Hilfsgerätes (36) ausgegeben wird.

12. Hörinstrument (20) mit einem elektroakustischen
Ausgangswandler (32),

wobei das Hörinstrument (20) dazu eingerichtet
ist, eine für einen Träger des Hörinstruments
(20), insbesondere im Straßenverkehr, auftre-
tende unmittelbare Gefahrsituation (46), zu re-
gistrieren, und
wobei der elektroakustische Ausgangswandler
(32) dazu eingerichtet ist, auf eine registrierte
unmittelbare Gefahrsituation (46) hin ein Schall-
signal (50) an ein Gehör des Trägers auszuge-

ben, wobei das Schallsignals (50) dazu geeignet
ist, beim Träger eine akustische Schreckreakti-
on auszulösen.

13. Hörinstrument (20) nach Anspruch 12, umfassend
wenigstens einen ersten Sensor (44), welcher zum
Erkennen der unmittelbaren Gefahrsituation (46)
eingerichtet ist.

14. Hörsystem (40), umfassend ein Hörinstrument (20)
nach Anspruch 12 oder Anspruch 13, sowie ein mit
dem Hörinstrument (20) verbindbares Hilfsgerät
(36),

wobei das Hilfsgerät (36) wenigstens einen ers-
ten Sensor (42) oder einen weiteren Sensor um-
fasst,
wobei der erste Sensor (42) bzw. der weitere
Sensor zum Erkennen der unmittelbaren Ge-
fahrsituation (46) eingerichtet ist, und
wobei das Hilfsgerät (36) dazu eingerichtet ist,
bei einer mittels des ersten Sensors (42) bzw.
des weiteren Sensors erkannten unmittelbare
Gefahrsituation (46) eine entsprechende Infor-
mation (48) an das Hörinstrument (20) zu über-
mitteln.
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